
Das Gesetz über das Feuerlöschwesen
vom 23. November 1938

Vorspruch

Die wachsende Bedeutung des Feuerlöschwesens vor allem für den Luftschutz erfordert, dass
schon seine friedensmäßige Organisation hierauf abgestellt wird. Hierzu  ist nötig die
Schaffung einer straff organisierten, vom Führerprinzip geleiteten, reichseinheitlich
gestalteten, von geschulten Kräften geführten Polizeitruppe (Hilfspolizeitruppe) unter
staatlicher Aufsicht . Zur Erreichung dieses Zieles hat die Reichsregierung das folgende
Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

I. Abschnitt

Die Feuerschutzpolizei

§ 1

(1) Der Minister des Innern bestimmt, welche Gemeinden eine Feuerschutzpolizei einrichten
müssen. Er bestimmt ferner, inwieweit die bisherigen Berufsfeuerwehren in die
Feuerschutzpolizei übergeleitet  werden.

(2) Die Beamten der Feuerschutzpolizei sind Polizeivollzugsbeamte. Für sie gelten die
Vorschriften der §§ 8 bis 12, 14, 19 bis 25, 26 Abs.2, § 27 sowie für die Polizeioffiziere der
Feuerschutzpolizei auch die Vorschriften des § 7 Abs. 2 Satz 1 des Deutschen
Polizeibeamtengesetzes vom 24. Juni 1937 (Reichsgesetzbuch S. 653) sinngemäß.

(3) Die Altersgrenze (§ 68 des Deutschen Beamtengesetzes vom 26. Januar 1937) wird auf
den Tag festgelegt, an dem der Beamte der Feuerschutzpolizei das 60. Lebensjahr vollendet.

(4)    Im Übrigen gelten für die Beamten der Feuerschutzpolizei die allgemeinen
beamtenrechtlichen Vorschriften.

II. Abschnitt.

Die Feuerwehren

§ 2

Feuerwehren sind:        a) die freiwilligen Feuerwehren,

                                       b) die Pflichtfeuerwehren

                                       c) die Werkfeuerwehren

§ 3

(1) Jede Gemeinde, in der eine Feuerschutzpolizei nicht besteht, hat eine leistungsfähige
und den örtlichen Verhältnissen entsprechend ausgerüstete freiwillige Feuerwehr oder
Pflichtfeuerwehr oder beide Feuerwehren nebeneinander aufzustellen.

(2) Durch die Aufsichtsbehörde können mehrere Gemeinden  zu einem Feuerlöschverband
zusammengeschlossen werden.

§ 4

(1) Die Aufsichtsbehörde bestimmt, welche Gemeinden neben der Feuerschutzpolizei eine
freiwillige Feuerwehr oder Pflichtfeuerwehr oder beide Feuerwehren aufstellen müssen.

(2) Bestehen in einer Gemeinde neben der Feuerschutzpolizei eine freiwillige Feuerwehr oder
eine Pflichtfeuerwehr oder beide Feuerwehren, so bilden sie unbeschadet ihrer
verwaltungsmäßigen Selbständigkeit eine Einheit. Der Führer der Einheit ist der Leiter der
Feuerschutzpolizei.



§ 5

(1) Die Beschaffung und Unterhaltung der für die freiwilligen Feuerwehren und
Pflichtfeuerwehren erforderlichen Löschgeräte, Bekleidung, Ausrüstung, Warneinrichtungen,
Wasserversorgungsanlage und Gerätehäuser ist Aufgabe der Gemeinden.

(2) Ferner haben die Gemeinden die durch Teilnahme an Lehrgängen entstehenden Kosten
zu tragen.

(3) Den Mitgliedern der Feuerwehren ist der Lohnausfall bei Brand- und
Katastrophenbekämpfung zu erstatten, soweit ihnen die unentgeltliche Hilfeleistung
billigerweise nicht zugemutet werden kann. Die nähere Regelung trifft der Reichsminister des
Innern im Einvernehmen mit den beteiligten Reichsministern. Er kann dabei bestimmen, ob
und inwieweit Gemeinden und andere Rechtsträger zum Ausgleich des Lohnausfalls bei
Brand- und Katastrophenbekämpfung heranzuziehen sind.

(4) Der Reichsminister des Innern bestimmt ferner im Einvernehmen mit dem Reichsminister
der Finanzen, inwieweit auch Gemeindeverbände und Länder an den Kosten des
Feuerlöschwesens zu beteiligen sind.

(5) Über die Notwendigkeit von Aufwendungen der Gemeinden für die Feuerwehren
entscheidet die Aufsichtsbehörde.

§ 6

(1) Die von den freiwilligen Feuerwehren gebildeten Vereine und Verbände werden aufgelöst.
Der Reichsminister des Innern bestimmt den Zeitpunkt der Auflösung und regelt die
Rechtsnachfolge.

(2) An die Stelle der Vereine tritt eine nach Löscheinheiten gegliederte Hilfspolizeitruppe,
deren Organisation der Reichsminister des Innern bestimmt. Der freiwillige Dienst in dieser
Hilfspolizeitrupp ist ein ehrenvoller, opferbereiter Einsatz für die deutsche Volksgemeinschaft.

III. Abschnitt.

Gemeinsame Vorschriften

§7

Im Übrigen regelt der Reichsminister des Innern das gesamte Feuerlöschwesen (einschließlich
der Brandschau)  durch die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften im
Einvernehmen mit den zuständigen obersten Reichsbehörden.

§ 8

(1) Dieses Gesetz tritt einen Monat nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Die Inkraftsetzung dieses Gesetzes für das Land Österreich und für die sudetendeutschen
Gebiete bleibt vorbehalten.


